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(4) Einzelheiten zur Durchführung des Informations
systems werden durch den Minister für Materialwirt
schaft in Übereinstimmung mit den Leitern der zustän
digen zentralen Staatsorgane in einer Richtlinie ge
regelt. Dabei ist zu gewährleisten, daß die bereits be
stehenden Möglichkeiten des Informationsaustausches, 
der Organisation der Information und Dokumentation, 
der Standardisierung und des Prüfwesens genutzt wer
den.

§3
Verantwortung für die Durchführung 
der Aufgaben des Informationssystems

(1) Die Betriebe der W'erkstoffherstellenden Industrie 
sind für die Ermittlung von Werkstoffkennwerten ent
sprechend den in den Volkswirtschaftsplänen fest
gelegten Aufgaben sowie für die Zuverlässigkeit dieser 
Kennwerte verantwortlich. Sie haben die Werkstoff
kennwerte an den jeweiligen Stand von Wissenschaft 
und Technik anzugleichen und die zur Bestimmung 
des Zuverlässigkeitsgrades von Kennwerten notwendi
gen Prüfverfahren zu entwickeln. Zur Durchführung 
dieser Aufgaben und zur Übergabe der Werkstoffkenn
werte schließen sie mit der WB bzw. dem Kombinat 
oder mit dem durch den Generaldirektor der WB bzw. 
des Kombinates bestimmten Stützpunkt Wirtschafts
verträge ab.

(2) Die WB bzw. Kombinate der werkstoffherstellen- 
den Industrie sind für die Durchführung der Aufgaben 
des Informationssystems in ihren Zweigen verantwort
lich. Sie haben insbesondere zu gewährleisten
— die Festlegung der Aufgaben zur Ermittlung von 

Werkstoffkennwerten in den Volkswirtschaftsplänen 
der Betriebe oder Einriditungen

— die Koordinierung der Arbeit der Betriebe bei der 
Ermittlung der Werkstoffkennwerte

— die Durchsetzung der Forschungsarbeiten, die der 
Ermittlung fehlender Kennwerte dienen

— die Übergabe der Kennwerte an das Informations
zentrum.

Die WB bzw. Kombinate haben zur Durchführung 
dieser Aufgaben wissenschaftlich-technische Einrich
tungen oder dazu geeignete Betriebe ihres Bereiches als 
Stützpunkte einzusetzen.

(3) Die zur Sicherung des planmäßigen Anlaufes der 
Aufgaben des Informationssystems erforderlichen Stütz
punkte sind in der Anlage zu dieser Anordnung fest
gelegt.

(4) Das Informationszentrum ist verantwortlich für
— die Ausarbeitung der Pläne des Informationssystems 

entsprechend den Vorgaben des Ministeriums für 
Materialwirtschaft

— die Ausarbeitung von Vorschlägen und Vorgaben 
für die Aufgaben des Informationssystems in den 
WB bzw. Stützpunkten und die Kontrolle über die 
Durchführung dieser Aufgaben

— die Ausarbeitung der wissenschaftlichen, organisato
rischen und methodischen Grundlagen für die 
Tätigkeit des Informationsdienstes

— die methodische Anleitung und Koordinierung der 
Arbeit der WB, Kombinate bzw. Stützpunkte im 
Rahmen des Informationssystems

— die elektronische Speicherung der Werkstoffkenn
werte

— die Versorgung der Industrie und Wissenschaft mit 
Werkstoffkennwerten und Informationen, die den 
optimalen Werkstoffeinsatz ermöglichen.

(5) Im Rahmen seiner Aufgaben wirkt das Deutsche 
Amt für Meßwesen und Warenprüfung bei der Erfül
lung der Aufgaben des Informationssystems mit. Es hat 
zur Sicherung der Zuverlässigkeit der Werkstoffkenn
werte

— die WB, Kombinate bzw. Stützpunkte der werk- 
stoffherstellenden Industrie bei den anzuwendenden 
Methoden zur Ermittlung der Werkstoff kenn werte 
zu beraten

— auf Antrag des Informationszentrums Prüfmethoden 
zu begutachten.

§4
Auskünfte des Informationszentrums

(1) Das Informationszentrum erteilt Informationen 
durch

— die Beantwortung einmaliger Anfragen
— die kontinuierliche Übermittlung von Werkstoff

kennwerten zu ausgewählten Themen auf Grund 
von Abonnements

— periodische Veröffentlichungen.

(2) Die Informationen und Auskünfte des Informa
tionszentrums entbinden die werkstoffanwendenden Be
triebe und Institutionen nicht von ihrer Verantwor
tung für den optimalen Werkstoffeinsatz.

(3) Im einzelnen wird die Informationserteilung durch 
die Richtlinie gemäß § 2 Abs. 4 geregelt.

§5
Finanzierung des Informationssystems

(1) Die Finanzierung der Aufgaben der Betriebe und 
Stützpunkte erfolgt aus dem Fonds Technik der zu
ständigen WB. Die WB schließen mit den Stütz
punkten und diese mit den Betrieben über die zu er
bringenden Leistungen und ihre Bezahlung Wirtschafts
verträge ab.

(2) Die Finanzierung des Informationszentrums er
folgt

— aus dem Staatshaushalt
— durch Einnahmen aus der Informationsübermitt

lung.

Über die durchzuführenden Leistungen und ihre Be
zahlung aus dem Staatshaushalt sind zwischen dem 
Ministerium für Materialwirtschaft und dem Informa
tionszentrum Wirtschaftsverträge abzuschließen.

§ 6
Inkrafttreten

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in 
Kraft.

Berlin, den 20. Februar 1968

Der Minister 
für Materialwirtschaft

N e u m a n n


